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24. Geseu: Besoldungsordnung 1967; Ändctuog (11. NoveUe zut Besoldungsordnung 1967). 

24. 
Gesetz vom 30. Juni 1976, mit dem die 
Besoldungsordnung 1967 geändert wird 
(11. Novelle zur Besoldungsordnung 1967) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Die Besoldungsordnung 1967, LGBL für Wien 
Nr. 18, in der Fassung der Landesgesetze LGBL 
für Wien Nr. 30/1967, 34/1967, 26/1968, 45/1969, 
1511971, 4/1972, 10/1972, 6/1973, 1811974 und 
55/1974 sowie der Kundmachung LGBI. für Wien 
Nr. 25/1974 wird wie folgt geändert: 

1. S 12 Abs. 6 hat zu lauten: 

„(6) Der Gehalt gemäß Abs. 5 wird bei Ver
·~rendungsänderung .eingestellt. Die Einstellung 
erfolgt nicht, wenn die Voraussetzungen des § 21 
Abs. 5 lit. a oder b vorliegen; in diesem Fall ist 
der zweite Satz des Abs. 5 sinngemäß anzu~ 
wenden.'' 

2. Der bisherige Abs. 6 des § 12 wird Abs. 7. 

3. S 21 Abs. 5 hat zu lauten: 

„(5) Erfolgt die i'inderung der Verwendung, 
auf Grund der die übersteHung verfügt wird, 

a) nad1 einem Zeitraum, der sich aus der 
ruhegenußfähigen Dienstzeit zur Stadt 
Wien und den gemäß § 53 Abs. 2 lit. a 
der Pensionsordnung 1966, LGBI. für Wien 
Nr. 19/1967, angerechneten Ruhegenuß
vordienstzeiten zusammensetzt, von min
destens 15 Jahren oder 

b) als unmittelbare Folge eines Dienstunfalles 
oder einer Berufskrankheit 

und wäre der Monatsbezug in der neuen Ver~ 
wendungsgruppe niedriger als der hiSlherige Mo
natsbe-zug1 so gebührt dem Beamten eine ruhe
genußfähige Ergänzungszulage auf den Monats
bezug, der ihm jeweils in der bisherigen Ver
wendungsgruppe zukommen würde.(( 

4. § 25 a Abs. 1 hat zu lauten: 

ständigen Stellvertreter des Magistratsdirektors~ 
dem Leiter der Verwaltungsakademie der Stadt 
Wien~ den Direktoren der Wiener Stadtwerke
Elektrizitätswerke, Gaswerke, Verkehrsbetriebe 
und Städtische Bestattung sowie den Vizedirek~ 
toren der Wiener Stadtwerke-Elektrizitätswerke, 
Gaswerke und Verkehrsbetriebe gebührt eine 
monatlidie Dienstzulage.H 

5. § 25 a Abs. 3 hat zu lauten: 

„(3) Die Dienstzulage wird bei Verwendungs
änderung eingestellt; die Einstellung erfolgt nicht, 
wenn die Voraussetzungen des § 21 Abs. 5 lit. a 
oder b vorliegen und soweit nicht eine andere 
Dienstzulage gemäß Abs. 1 gebührt." 

6. Nach dem § 31 ist folgender § 31 a einzu
fügen: 

„Fortzahlung der Nebengebühren bei Dienstver
hinderung 

§ Jl a. (1) Der Beamte, der durch Krankheit 
oder Unfall an der Dienstleistung verhindert is4 
ohne daß er die Verhinderung vorsätzlidi oder 
durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt hat, be
hält den Anspruch auf die gemäß § 2 Abs. 1 des 
Ruhe- und Versorgungsgenußzulagegesetzes 1966, 
LGBL für Wien Nr. 22/1968, anrechenbar er
klärten Nebengebühren 

bei einer ununterbrochenen 
Dauer des Dienstverhältnisses 
von 

weniger als vier Monaten 
vier Monaten 
zwei Jahren 
drei Jahren 
fünf Jahren 
acht Jahren 

bis zur Dauer 
von 

v-ier Wadien, 
sechs Wochen, 
neun Wodlen, 
zwölf Wochen, 
vierzehn Wod:t-en~ 
sechzehn Wochen. 

(2) Kur- und Erholungsaufenthalte, Aufent
halte in Heil- und Pflegeanstalten, Rehabilita
tionszentren und Rekonva1eszentenheimen. die 
aus Gründen der Erhaltung, Besserung oder Wie
derherstellung der Dienstfähigkeit von einem 

„(1) Dem Generaldirektor der Wiener Stadt-1 Träger der Sozialversicherung, einer Kranken
werke, seinem ständigen Stellvertreter, dem Kon- fürsorgeanstalt, dem Bundesministerium für so
trollamtsdirektor, dem Stadtbaudirektor, dem ziale Verwaltung gemäß § 12 Abs. 4 des Opfer-
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